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Ergänzung zur Bekanntmachung „Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl der Bremischen Bürgerschaft am 10. Mai 2015“ 

(Brem.ABl. S. 1149) 

Aufgrund der Verordnung zur Änderung der Bremischen Landeswahlordnung vom 
13. November 2014, verkündet am 2. Dezember 2014 im Gesetzblatt Nr. 128 der 
Freien Hansestadt Bremen, erfolgt die nachfolgende Ergänzung zur 
Bekanntmachung vom 20. Oktober 2014. 

Sofern eine Partei oder Wählervereinigung über ein Logo verfügt, sollte dieses in 
elektronischer Form eingereicht werden. Das Logo darf 

a) an textlichen Elementen lediglich den Namen der einreichenden Partei oder 
Wählervereinigung oder eine Abkürzung dieses Namens enthalten und 

b) maximal 12,2 cm breit und maximal 3 cm hoch sein. 

 

Bremen/Bremerhaven, den 6. Januar 2015 

Die Leiterin des Wahlbereichs Bremen 
Der Leiter des Wahlbereichs Bremerhaven 
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